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Haushalt: Bezirksregierung erteilt Genehmigung für den Wittener 
Doppelhaushalt 2017/2018 

Mit Datum vom 21. April genehmigt die Kommunalaufsicht (Bezirksregierung Arnsberg) die 

vom Wittener Stadtrat am 28.11.2016 beschlossene Fortschreibung des 

Haushaltssanierungsplans 2017 bis 2021. Damit kann die Haushaltssatzung für die Jahre 

2017 und 2018 (so genannter Doppelhaushalt) veröffentlicht werden. „Vor allem für 

Investitionen in die Straßen, Gebäude und Stadterneuerungsprojekte ist das von hoher 

Wichtigkeit“, sagt Stadtkämmerer Matthias Kleinschmidt. „Erst jetzt können solche 

Maßnahmen begonnen werden, erst jetzt fließen Zuschüsse von Bund und Land. Ohne 

diese wäre fast kein Projekt umsetzbar.“

Die Bezirksregierung weist auf Risiken in der Planung hin, die auch von der Stadt Witten 

gesehen werden (z.B. bei der Steuerentwicklung) und mahnt die konsequente Umsetzung 

der Konsolidierungsmaßnahmen oder entsprechende Kompensation an. Sie erkennt aber 

auch die von Rat und Verwaltung erzielten Erfolge an.

Aufbauend auf dem positiven Jahresabschluss 2016 ist der genehmigte 

Haushaltssanierungsplan 2017/2018 aus Sicht der Verwaltung eine gute Basis, um die Stadt 

nach vorne zu bringen ohne die Konsolidierung aus dem Auge zu verlieren. Wenn Bund und 

Land dies durch eine ausreichende Finanzierung insbesondere der von ihnen bestimmten 

Flüchtlings-, Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen unterstützen, können die Ziele auch 

eingehalten werden.




